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Buchbeschreibung


Dieser Leitfaden ist für alle, die mit einer Website arbeiten. Er soll einen schnellen Einstieg in das komplexe Thema barrierefreie Website ermöglichen und eine Übersicht geben, welche Anforderungen eine Website erfüllen muss, um einen Mindeststandard an guter Barrierefreiheit zu erreichen. Dazu konzentrieren wir uns auf die Kriterien der Stufen A und AA der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), die als internationaler Standard für barrierefreie Webinhalte gelten.


Das Besondere: Der Leitfaden verfolgt einen nutzerzentrierten Ansatz, bei dem die WCAG-Kriterien über die Nutzungsprofile der verschiedenen Nutzergruppen und den daraus abgeleiteten Anforderungen erschlossen werden. Das soll dir ein besseres und nachhaltigeres Verständnis der Kriterien ermöglichen.









Über den Autor


Moin. Ich bin Nils und ich arbeite als Spezialist für UX (User Experience) und Barrierefreiheit bei der Webagentur HANSOLU. Aus dieser Agenturarbeit ist sowohl die Idee für diesen Leitfaden entstanden als auch die Umsetzung mit Hilfe meiner großartigen Kollegen und Kolleginnen erfolgt.









1. Start


Ziel des Leitfadens: Dieser Leitfaden soll dir einen schnellen Einstieg in das komplexe Thema barrierefreie Website ermöglichen und er soll dir eine Übersicht geben, welche Anforderungen und Kriterien eine Website erfüllen muss, um einen Mindeststandard an guter Barrierefreiheit zu erreichen.


Zielgruppe: Der Leitfaden ist für alle Menschen gedacht, die an Websites arbeiten. Dabei gehe ich davon aus, dass du grundlegend verstehst, wie eine Website funktioniert. Du musst kein(e) Webdesigner(in) sein, aber zum Verstehen einiger Anforderungen und der praktischen Tipps ist teilweise ein technisches Knowhow erforderlich.


Aufbau des Leitfadens: Im Basiskapitel 2 kannst du in das Thema Barrierefreiheit einsteigen. Den Kern des Leitfadens bildet aber das Kapitel 3, das nach den einzelnen Nutzergruppen aufgeteilt ist, die jeweils eine bestimmte Form von Beeinträchtigung haben.1 Jede Nutzergruppe stelle ich dabei mit einem kurzen Nutzungsprofil vor und leite daraus dann die Barrierefreiheits-Anforderungen an eine Website ab. Jede dieser Anforderungen gehe ich einzeln durch und verknüpfe damit die passenden Kriterien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)2. Zu jedem Kriterium findest du praktische Tipps und Kontrollfragen. Diese Kontrollfragen habe ich als Checkliste in Kapitel 4 zusammengefasst. Und in Kapitel 5 habe ich die Kriterien nach Struktur der WCAG nochmal aufgeführt. Eine Erläuterung zu den verwendeten Fachbegriffen findest du oft in einer Fußnote und etwas ausführlicher im Kapitel 6.


WCAG als Mindeststandard: Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sind der internationale Standard für barrierefreie Webinhalte. Die WCAG enthalten Kriterien, nach denen die Barrierefreiheit einer Website gemessen werden kann. In der aktuellen Version 2.2 sind dies insgesamt 86 Kriterien, die in drei Stufen (A, AA, AAA) eingeteilt werden. In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf die 55 Kriterien der Stufen A und AA. Diese gelten als Mindeststandard für eine gute Barrierefreiheit.3


Textbasiertes Häppchen-Form at: Dieser Leitfaden hat ein besonderes Format. Jedes Kapitel besteht aus eigenständigen Absätzen, in denen ich jeweils ein Themenaspekt, eine Frage, eine Anforderung oder ein Kriterium möglichst kurz und pragmatisch erkläre. Das bedeutet, dass du dich Absatz für Absatz in das komplexe Thema einlesen kannst (oder halt Häppchen für Häppchen). Dieser Leitfaden ist auch komplett textbasiert. Du findest also keine beispielhaften Abbildungen. Dafür verweise ich auf die Website der Web Accessibility Initiative (WAI)4 des World Wide Web Consortium (W3C)5. Dort findest du unter dem Navigationspunkt Design & Develop viele Praxisbeispiele und auch Empfehlungen für die ersten Schritte. Außerdem findest du unter dem Navigationspunkt Standards/Guidelines die offizielle WCAG-Dokumentation, in der auch Techniken für die Umsetzung jedes Kriterium beschrieben werden.


Werkzeuge: Um deine Website auf Barrierefreiheit zu testen, brauchst du verschiedene Werkzeuge, in deren Bedienung du dich einarbeiten musst. Das erfordert etwas Arbeit. Aber du musst kein Experte werden, sondern nur verschiedene Nutzungssituationen verstehen und simulieren können. Testtools können dich dabei unterstützen. Ich empfehle dir dafür die kostenfreien Browser-Erweiterungen WAVE6, Silktide7 und Accessibility Insight8. Außerdem musst du deine Website mit einer Tastatur und einem Screenreader9 bedienen können. Für Windows kannst du den kostenfreien Screenreader NVDA10 und für Mac (inkl. iPhone) den bereits integrierten Screenreader VoiceOver nutzen. Für Android-Geräte gibt es Talkback. Es gibt noch viele weitere Werkzeuge, die hilfreich sein können. Auf der WAI-Website findest du eine Toolübersicht.11


Haftungsausschluss: Diesen Leitfaden habe ich mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Er dient der Vermittlung von Fachwissen zur Gestaltung barrierefreier Websites nach den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, Version 2.2, Kriterien der Stufen A und AA). Trotz sorgfältiger Recherche kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen. Die enthaltenen Informationen stellen auch keine rechtliche Beratung dar. Für Schäden, die aus der Anwendung der beschriebenen Inhalte entstehen, übernehme ich (soweit gesetzlich zulässig) keine Haftung. Die Umsetzung der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung und eine individuelle Prüfung der WCAG-Konformität ist immer erforderlich.


Noch ein letzter Hinweis: Dieser Leitfaden ist auch ein Experiment, mit dem ich ausprobieren will, ob sich die WCAG-Kriterien über einen nutzerzentrierten Ansatz besser verstehen lassen. Allerdings sind die WCAG-Kriterien nicht dafür gedacht, nur einer Nutzergruppe zugeordnet zu werden. Daher solltest du immer im Hinterkopf behalten, dass es darum geht, alle hier behandelten Kriterien umzusetzen, um ein Mindestmaß an guter Barrierefreiheit auf deiner Website zu erreichen.


Auf geht’s: Mit einer barrierefreien Website machst du das Web besser. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Leitfaden dabei unterstützen kann.





1 In diesem Leitfaden werden nur Nutzergruppen mit Beeinträchtigung behandelt, deren Anforderungen in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) hauptsächlich abgebildet werden.


2 Das ist der internationale Standard für barrierefreie Webinhalte.


3 Quelle: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/wcag/wcagnode.html


4 Mehr Infos: https://www.w3.org/WAI/


5 Das W3C ist eine internationale Organisation, die Standards für das Web definiert (u.a. HTML, CSS, WCAG), damit Webseiten weltweit kompatibel, barrierefrei und zuverlässig funktionieren.


6 Mehr Infos: https://wave.webaim.org/


7 Mehr Infos: https://silktide.com/toolbar/


8 Mehr Infos: https://accessibilityinsights.io/


9 Ein Screenreader ist ein Computerprogramm, das Menschen mit Sehbeeinträchtigungen hilft, den Inhalt eines Bildschirms wahrzunehmen. Statt dass Texte, Schaltflächen oder Symbole nur sichtbar sind, liest der Screenreader sie mit einer künstlichen Stimme vor.


10 Mehr Infos: https://www.nvaccess.org/download/


11 Mehr Infos: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/









2. Basis


Dieses Kapitel soll dir einen schnellen Einstieg in das Thema ermöglichen. Das ist wichtig, um den Hintergrund und die Zusammenhänge zu verstehen. Dazu behandeln wir zuerst häufige Fragen, gehen dann ein paar Mythen durch und schauen uns abschließend den Standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) an.




2.1 Fragen


Wie kann Barrierefreiheit definiert werden? Nach dem deutschen Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) bedeutet Barrierefreiheit, dass Gebäude, Verkehrsmittel, Geräte, Informationen und andere Lebensbereiche so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne besondere Schwierigkeiten und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dabei sind notwendige Hilfsmittel erlaubt. Wichtig bei dieser Definition ist vor allem die Perspektive. Das Problem und damit auch der Lösungsansatz wird nicht in der individuellen Beeinträchtigung einer Person gesehen, sondern in den Barrieren in der Umwelt, die diese Person behindern.12


Aber was genau ist eine Barriere? Eine Barriere ist etwas, das Menschen daran hindert, etwas zu nutzen oder an etwas teilzunehmen; zum Beispiel eine Treppe in einem Gebäude für Menschen mit Gehbeeinträchtigung. In einer digitalen Umwelt wäre eine Barriere zum Beispiel eine fehlende Textalternative für eine Infografik auf einer Website. In diesem Fall können Nutzende mit Sehbeeinträchtigung diese Informationen nicht oder nur schwer erfassen.13 Solche Barrieren können dazu führen, dass Menschen keinen oder nur erschwerten Zugang zu wichtigen Informationen oder auch Orten haben. Dadurch werden sie ausgeschlossen und können nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben.


Wie viele Menschen mit Beeinträchtigung gibt es? Die World Health Organization (WHO) schreibt auf ihrer Website, dass der Anteil von Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen im Durchschnitt bei etwa 16 Prozent der Weltbevölkerung liegt. Das sind 1,3 Milliarden Menschen und damit jeder sechste Mensch.14 In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt fast 8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung.15 Damit bilden Menschen mit Behinderung die größte Minderheit der Welt.


Welche Form en von Beeinträchtigungen gibt es? Es gibt eine große Vielfalt von Beeinträchtigungsformen; von Menschen mit Seh-, Hör und Sprachbeeinträchtigung über motorische und kognitive Beeinträchtigung bis zu psychologischen Beeinträchtigungen und Mehrfachbeeinträchtigungen16. Dabei muss eine Beeinträchtigung nicht nur permanent sein, sondern kann auch temporär oder situativ auftreten. Eine temporäre Beeinträchtigung wäre zum Beispiel eine junge Frau nach einer Augen-OP oder ein Sportler mit Gehhilfen nach einer Beinverletzung. Eine situative Beeinträchtigung wäre beispielsweise eine ungünstige Sonneneinstrahlung auf das Smartphone oder eine Umgebung, in der man den Ton nicht anstellen will (z.B. im Bus). Das bedeutet, dass wir alle jederzeit von einer Beeinträchtigung betroffen sein können und entsprechend von einer barrierefreien Gestaltung der (digitalen) Umwelt profitieren.


Warum ist Barrierefreiheit so wichtig? Barrierefreiheit sorgt dafür, dass Menschen mit Beeinträchtigung gleichberechtigt am Leben teilnehmen können. Und das gilt nicht nur für Gebäude und Verkehr, sondern auch für die digitale Umwelt. Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass Websites, Apps und digitale Geräte so gestaltet sind, dass sie von allen Nutzenden bedient werden können; zum Beispiel von blinden Nutzenden mit Screenreadern und Tastatursteuerung. Und da jeder Mensch von einer Beeinträchtigung betroffen sein kann, ist eine barrierefreie Umwelt für alle wichtig.


Welchen Vorteil bietet eine barrierefreie Umwelt? Barrierefreiheit bedeutet, dass Orte, Produkte und Informationsangebote so gestaltet sind, dass alle Menschen sie einfach nutzen können; egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Zum Beispiel können Menschen im Rollstuhl eine Arztpraxis in einem oberen Stockwerk mit einem Fahrstuhl einfach erreichen. Das gilt aber auch für ältere Personen mit Rollator, Eltern mit einem Kinderwagen oder ein Jugendlicher, der wegen eines gebrochenen Beins auf Gehhilfen angewiesen ist. Das gilt sogar für Menschen, die den Fahrstuhl nur aus Bequemlichkeit nutzen. Von einem barrierefreien Zugang können also viele Menschen profitieren. Dieses Prinzip nennt man auch Curb-Cut-Effekt; benannt nach den abgesenkten Bordsteinen, die ursprünglich für Rollstuhlfahrer gedacht waren, aber auch für Fußgänger, Radfahrer oder Menschen mit Kinderwagen nützlich sind. Der große Vorteil einer barrierefreien Umwelt liegt also darin, dass sie Zugang und Nutzung für alle vereinfacht.


Was genau ist eine barrierefreie Website? Eine barrierefreie Website ist von allen Menschen einfach zu nutzen; unabhängig davon, welche Hilfsmittel dafür eingesetzt werden. Allerdings ist eine Website bei der großen Vielfalt von Beeinträchtigungsformen wahrscheinlich nie zu 100 Prozent barrierefrei.17 Aber grundsätzlich gilt, dass eine Website um so barrierefreier ist, desto besser sie die Anforderungen von Nutzergruppen mit verschiedenen Beeinträchtigungen erfüllt. Um die Barrierefreiheit von Webinhalten mess- und testbar zu machen, wurden die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) von der Web Accessibility Initiative (WAI) des W3C18 entwickelt. Die WCAG bilden den internationalen Standard für barrierefreie Webinhalte (siehe Kapitel 2.3) und enthalten Kriterien, die eine Website erfüllen muss, um ein bestimmtes Maß an Barrierefreiheit zu erreichen. So behandelt dieser Leitfaden die 55 WCAG-Kriterien, die international als Mindeststandard für eine gute Barrierefreiheit gelten.19


Was für Barrierefreiheits-Anforderungen gibt es? Die Anforderungen an eine barrierefreie Website sind vielfältig und komplex. Um dir aber einen ersten Eindruck zu geben, kommen hier ein paar beispielhafte Anforderungen. Eine Website sollte mit Tastatur und Hilfsmitteln wie einem Screenreader20 einfach zu nutzen sein. Eine Website sollte sowohl im Design als auch im Code in einer klaren Struktur und logischen Reihenfolge aufgebaut sein, damit sie einfach zu verstehen und intuitiv zu bedienen ist. Auch sollte sich die Website flexible verschiedenen Nutzungsarten anpassen können; z.B. bei Textvergrößerung oder bei der Nutzung auf mobilen Geräten. Wichtig ist auch, dass auf einer Website für alle relevanten visuellen Elemente wie Bilder gleichwertige Textalternativen angeboten werden.


Ist die Erstellung einer barrierefreien Website aufwendig? Die Erstellung einer barrierefreien Website ist ein komplexes Projekt, weil die Anforderungen verschiedener Nutzergruppen berücksichtigt und die Website umfassend getestet werden muss. Doch wie bei allen komplexen Projekten gilt die Faustregel, dass der Aufwand immer größer wird, desto später im ProjektAnpassungen vorgenommen werden. Wenn du Barrierefreiheits-Anforderungen bereits in der Konzeptionsphase einer Website einfließen lässt, ist der Aufwand geringer und das Ergebnis besser, als wenn die Anforderungen erst spät im Projekt oder im laufenden Betrieb umgesetzt werden müssen. Gerade wenn du eine bestehende Website anpassen willst, hängt der Aufwand davon ab, wie gut deine Website bereits optimiert ist und wie technisch komplex die Webinhalte sind.


Kann sich der Aufwand auch lohnen? Der Aufwand für eine barrierefreie Website kann sich nachhaltig auszahlen. So kann eine barrierefreie Website die Bedienbarkeit für alle Nutzenden verbessern und die Sichtbarkeit im Web durch eine bessere Bewertung der Suchmaschinen erhöhen. Auch bilden Menschen mit Beeinträchtigungen eine große Gruppe von potenziellen Kunden oder auch Mitarbeitern. Außerdem zeigt ein Unternehmen mit einer barrierefreien Website auch, dass es soziale Verantwortung übernimmt und Werte wie Fairness und Gleichberechtigung wirklich umsetzt. Das kann das Image und die Marke stärken.


Was sind Erfolgsfaktoren für ein Projekt? Erfolgsfaktoren für die Umsetzung einer barrierefreien Website sind vor allem Sensibilisierung, frühzeitige Planung und gründliches Testen (auch schon während der Entwicklung). Zuerst sollten alle Beteiligten für die Bedeutung von Barrierefreiheit sensibilisiert werden, um Verständnis, Motivation und Akzeptanz zu schaffen. Das ist wichtig, da Barrierefreiheit nicht nur einmalig umgesetzt wird, sondern auch fortlaufend aufrechterhalten werden muss. Daher erfordert eine barrierefreie Website nicht nur eine einmalige Umsetzung, sondern auch den Aufbau von Knowhow bei allen Menschen, die mit der Website arbeiten. Entscheidend bei der Entwicklung der Website ist, dass die Barrierefreiheits-Anforderungen von Anfang an in Konzept, Design und Entwicklung durch eine frühzeitige Planung mitgedacht werden. Damit kann man nachträgliche Anpassungen an der Website vermeiden, die sehr aufwendig sein können. Außerdem kann man so die Pflege der Website erheblich vereinfachen; zum Beispiel durch die Arbeit mit einer Komponenten-Bibliothek, in der Barrierefreiheits-Anforderungen bereits zentral umgesetzt sind.21 Schließlich ist gründliches manuelles Testen entscheidend, um sicherzustellen, dass die Website mit einem Standard wie WCAG konform ist und auch bleibt.


Wie kann ich eine Website auf Barrierefreiheit testen? Es ist wichtig, beim Testen systematisch vorzugehen. Nutze zunächst automatische Analysetools wie WAVE22, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Anschließend ist das manuelle Testen wichtig. Dazu kannst du zuerst einen visuellen Check der Website machen, um Problemzonen zu identifizieren; zum Beispiel eine komplexe Menüstruktur oder automatisch ablaufende Elemente (z.B. Slider). Diese Problemzonen müssen dann sehr sorgfältig getestet werden. Dann kannst du die Bedienbarkeit der Website mit der Tastatur, einem Screenreader und einer Sprachsteuerung testen. Außerdem kannst du dir die Website in verschiedenen Darstellungsarten anschauen. Damit wirst du wahrscheinlich schon auf einige Probleme stoßen, die du dokumentieren und auch priorisieren solltest. Für eine systematische Überprüfung der WCAG-Kriterien kannst du ein geführtes manuelles Assessement mit dem kostenfreien Tool Accessibility Insights23 machen. Wenn du rechtlich verpflichtet bist, einen bestimmten Standard wie WCAG oder EN 301 549 zu erfüllen, empfehle ich dir eine professionelle Prüfung deiner Website durch einen Experten.


Wie sieht es mit Dokumenten aus? Dokumente auf einer Website wie PDF‘s müssen ebenfalls barrierefrei sein. Da dies aber ein eigenes komplexes Thema ist, konzentriert sich dieser Leitfaden nur auf Websites. Hier kommen aber ein paar Tipps. Grundsätzliche gelten für Dokumente dieselben Anforderungen wie für Websites. Du solltest also in Dokumenten ebenfalls eine korrekte Überschriften-Struktur verwenden, Textalternativen für relevante Bilder einfügen und informative Link-Texte verwenden. Auch Tabellen sollten korrekt ausgezeichnet werden (z.B. Kopfzeile definieren). Es gibt in Microsoft Word, Excel und PowerPoint auch eine integrierte Barrierefreiheits-Prüfung. Dabei gilt für PDF-Dokumente der PDF/UA-Standard, der im Matterhorn-Protokoll24 die Anforderungen für barrierefreie PDF’s definiert. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, die Inhalte nicht im PDF-Format anzubieten, sondern zum Beispiel als Word-Datei oder als eigene Unterseite innerhalb einer Website. Mit dem PDF Accessibility Checker (PAC)25 kannst du ein PDF-Dokument automatisch prüfen. Das Tool gibt es aber leider nur für Windows.


Was ist eine Erklärung zur Barrierefreiheit? Die Erklärung zur Barrierefreiheit ist eine separate Seite auf einer Website (wie bei Impressum und Datenschutzerklärung), die den Stand der Barrierefreiheit einer Website dokumentiert und Nutzenden die Möglichkeit gibt, Barrieren zu melden. Auch kann es weitere verbindliche Anforderungen geben, die erfüllt werden müssen; zum Beispiel die Nennung der Durchsetzungsstelle. Du solltest prüfen, ob du eine solche Erklärung zur Barrierefreiheit auf deine Website einbinden musst und welche Pflichtangaben notwendig sind.


Was sind Hilfsmittel und assistive Technologien? Hilfsmittel und assistive Technologien sind Geräte, Produkte, Software oder Dienstleistungen, die Menschen mit Beeinträchtigungen dabei unterstützen können, alltägliche Aktivitäten selbstständiger auszuführen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Hilfsmittel sind oft einfache oder speziell angepasste Gegenstände wie Gehhilfen, Hörgeräte oder ergonomische Werkzeuge, während assistive Technologien meist technikbasierte Lösungen sind; zum Beispiel Screenreader, Sprachsteuerung und Vergrößerungssoftware. In diesem Leitfaden verwende ich die Begriffe Hilfsmittel, Hilfstechnologien, assisistierende bzw. assistive Technik oder Technologie synonym.


Was ist ein Overlay und macht der Einsatz Sinn? Overlays sind Tools, die in eine Website eingebunden werden und den Nutzenden bestimmte Einstellungen ermöglichen; zum Beispiel Schriftgröße oder Kontrast ändern. Ein Einsatz von solchen Overlay-Lösungen hängt von der Frage ab, ob sie für bestimmte Nutzergruppe wirklich hilfreich sind oder eher eine zusätzliche Barriere darstellen. Viele Menschen mit Beeinträchtigung verwenden eigene Hilfsmittel oder individuelle Voreinstellungen im Browser. Kritisch wird es, wenn man glaubt, mit der Einbindung einer solchen Technik, die Anforderungen an eine barrierefreie Website abzubilden. Es gibt für Barrierefreiheit keine 1-Klick-Pauschallösung.





2.2 Mythen


Barrierefreiheit betrifft mich nicht: Auch wenn du zurzeit keine Beeinträchtigung hast, kann sich das jederzeit ändern. Eine Beeinträchtigung muss dabei nicht permanent sein, sondern kann auch temporär oder situativ auftreten. Auch steigt mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung klar kommen müssen, wie zum Beispiel eine Geh- oder Hörbeeinträchtigung. Selbst wenn du nicht betroffen sein wirst, kann es sein, dass ein Mensch, der dir nahesteht, auf eine barrierefreie Umwelt angewiesen sein wird. Und dann kommt noch hinzu, dass oft auch Menschen ohne Beeinträchtigung von einer barrierefreien Umwelt profitieren. Das beste Beispiel ist ein Fahrstuhl, der den Zugang zu höheren Stockwerken für alle erheblich vereinfacht.


Barrierefreiheit verursacht nur Aufwand: Die Gestaltung einer barrierefreien Umwelt ist oft aufwendig. Aber Barrierefreiheit schafft gleichzeitig auch einen erheblichen Mehrwert. So kann digitale Barrierefreiheit die Benutzerfreundlichkeit (Usability26) einer Webanwendung für alle deutlich erhöhen. Außerdem kann sie zu einer besseren Bewertung einer Website in den Suchmaschinen führen und damit die Sichtbarkeit im Web steigern. Menschen mit Beeinträchtigung bilden auch eine große Zielgruppe, die angesprochen werden kann. Nicht zuletzt zeigt ein Unternehmen mit einer barrierefreien Website, dass es soziale Verantwortung übernimmt und Werte wie Gleichberechtigung und Fairness umsetzt. Das stärkt das Image und die Marke.


Barrierefreiheit ist nur für wenige Nutzende: Menschen mit Beeinträchtigung bilden die größte Minderheit weltweit. Natürlich ist diese Gruppe sehr vielfältig und viele Formen von Beeinträchtigungen sind auch nicht sichtbar. Aber dennoch kann eine Barriere viele Menschen betreffen und damit Zugang und Teilhabe erschweren oder ganz verhindern. Hinzu kommt noch, dass jeder Mensch jederzeit von einer Beeinträchtigung betroffen (auch temporär oder situativ) und auf eine barrierefreie Umwelt angewiesen sein kann. Dabei gilt die Faustformel, dass 10 % der Internet-Nutzenden auf Barrierefreiheit angewiesen sind, dass sie für 30 % notwendig ist und für 100 % hilfreich.27


Barrierefreiheit ist extrem kompliziert: Grundsätzlich ist digitale Barrierefreiheit ein komplexes Thema, in das man sich erst einmal einarbeiten muss. Aber wenn man sich im Thema orientiert hat, merkt man schnell, dass es grundlegende Anforderungen gibt, mit denen schon viel erreicht werden kann. Und oft bedeutet Barrierefreiheit einfach gutes Webdesign; zum Beispiel ein sauberer Code (siehe Kapitel 3.1.1.4), eine klare Struktur und Navigation (siehe Kapitel 3.1.1.3) und flexibles Design (siehe Kapitel 3.1.2.1). Wenn eine Website mit Tastatur und Screenreader gut bedienbar ist, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn man Barrierefreiheits-Anforderungen frühzeitig in der Planung und Konzeption berücksichtigt, ist die Umsetzung auch weniger aufwendig, als wenn eine bestehende Website nachträglich angepasst werden muss.


Barrierefreiheit ist ein Nice-to-have: Wenn man sich mit den Nutzenden beschäftigt, die auf eine barrierefreie (digitale) Umwelt angewiesen sind, dann merkt man schnell, dass Barrierefreiheit kein Nice-to-have ist, sondern eine Grundvoraussetzung für gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Arbeit, Information, Mobilität und digitaler Kommunikation. Barrierefreiheit verhindert also strukturelle Ausgrenzung und stärkt Selbstbestimmung. Wer Barrierefreiheit als optional abtut, übersieht, dass ohne sie gleichberechtigte Teilhabe nicht möglich ist.


Barrierefreiheit ist ein einmaliges Projekt: Eine barrierefreie Website ist mehr als ein einmaliges Projekt, weil jede Anpassung und jedes Update im Live-Betrieb zu neuen Barrieren auf der Website führen kann. Deswegen ist es wichtig, bei allen Beteiligten das notwendige Knowhow aufzubauen und einen kontinuierlichen Qualitäts-und Optimierungsprozess mit regelmäßigen Tests und Schulungen zu etablieren; ähnlich wie für IT-Sicherheit, Suchmaschinenoptimierung oder Datenschutz. Ein solcher Prozess kann zur laufenden Verbesserung einer Website beitragen; insbesondere wenn man regelmäßig Nutzerfeedback in die Optimierung einfließen lässt.


Barrierefreies Webdesign sieht nicht gut aus: Ästhetik und Barrierefreiheit schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Klare Strukturen, gute Kontraste, logischer Aufbau und verständliche Inhalte verbessern nicht nur die Bedienbarkeit, sondern auch die Ästhetik und Nutzerführung einer Website. Zudem sind viele Anpassungen für die Barrierefreiheit überhaupt nicht sichtbar, weil sie im Code stattfinden; zum Beispiel die Textalternativen für Bilder oder ergänzende Informationen für Screenreader.





2.3 Standard


WCAG: Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sind der Standard für barrierefreie Webinhalte, auf den weltweit viele rechtliche Vorgaben verweisen. Aktuell wird dabei aber noch auf die Version 2.1 verwiesen, wobei die Version 2.2 bereits veröffentlicht und Version 3 in Arbeit ist.28 Da in absehbarer Zeit auf die Version 2.2 verwiesen wird, macht es Sinn, sich bereits jetzt auf diese Version zu konzentrieren.29


WCAG-Struktur: Die WCAG gliedern sich in 4 Prinzipien mit insgesamt 13 Richtlinien, die jeweils durch testbare Kriterien konkretisiert werden. Jedes Kriterium wird dabei einer von drei Konformitätsstufen zugewiesen; Stufe A (minimale Anforderungen, höchste Priorität), Stufe AA (mittlere Stufe) und Stufe AAA (maximale Anforderungen, niedrigste Priorität). Die Kriterien der Stufen A und AA gelten als Mindeststandard für eine gute Barrierefreiheit.30 Jedes Kriterium ist durch die klare Struktur in der WCAG-Dokumentation31 leicht auffindbar; z.B. Kriterium 1.2.4 = Prinzip 1, Richtlinie 2, Kriterium 4. Zu jedem Kriterium findest du in der Dokumentation auch Techniken, die zeigen, wie du ein Kriterium erfüllen kannst oder auch nicht erfüllst (bei einer Fehlerbeschreibung).


Die 4 Prinzipien und 13 Richtlinien kurz vorgestellt:




	Das Prinzip Wahrnehmbar bedeutet, dass alle Inhalte für jeden erfassbar sein müssen. Dazu gehören Textalternativen für Nicht-Text-Inhalte wie Bilder oder Grafiken (Richtlinie 1.1), Alternativen für zeitbasierte Medien (z.B. Videos) wie Untertitel oder Audiobeschreibungen (Richtlinie 1.2), die Möglichkeit, Inhalte auf verschiedene Weisen darzustellen, ohne dass Informationen verloren gehen (Richtlinie 1.3), sowie ausreichend Kontrast, Abstand und Flexibilität, damit Inhalte gut unterscheidbar sind (Richtlinie 1.4).








	Das Prinzip Bedienbar verlangt, dass die gesamte Funktionalität auch per Tastatur möglich ist (Richtlinie 2.1), Nutzende genügend Zeit haben, Inhalte zu lesen und zu verwenden (Richtlinie 2.2), Inhalte keine Anfälle oder körperliche Reaktionen auslösen (Richtlinie 2.3), Navigations- und Orientierungshilfen vorhanden sind, um Inhalte zu finden (Richtlinie 2.4), und dass neben der Tastatur auch andere Eingabemethoden wie Touch oder Sprache unterstützt werden (Richtlinie 2.5).











	Das Prinzip Verständlich heißt, dass Texte lesbar und nachvollziehbar sein sollen, etwa durch klare Sprache und Sprachangaben (Richtlinie 3.1), Websites sich vorhersehbar verhalten sollten, ohne unerwartete Kontextwechsel auszulösen (Richtlinie 3.2), und Nutzende bei der Eingabe von Daten Hilfe bekommen, etwa durch verständliche Fehlermeldungen und Korrekturvorschläge (Richtlinie 3.3).











	Das Prinzip Robust fordert, dass Inhalte so aufgebaut sind, dass sie von möglichst vielen Technologien, einschließlich assistiver Hilfsmittel wie Screenreadern, zuverlässig interpretiert werden können, was vor allem durch einen standardkonformen Code mit ausreichend semantischen Informationen sichergestellt wird (Richtlinie 4.1).







EN 301 549: Die EN 301 549 ist eine europäische Norm, die festlegt, welche Anforderungen digitale Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen, damit sie als barrierefrei gelten. Sie gilt zum Beispiel für Websites, Software, mobile Apps, elektronische Dokumente und bestimmte Hardware. Für Webinhalte verweist die Norm dabei auf die WCAG. Die EN 301 549 definiert aber auch weitergehende Anforderungen, die für eine Website relevant sein können.32


EN 301 549 und WCAG 2.2 im Vergleich:




	EN 301 549 verweist für Webinhalte auf die WCAG. Die aktuelle EN 301 549 (Version 3.2.1) verweist allerdings noch auf WCAG in der Version 2.1.


	WCAG konzentriert sich auf Webinhalte, während EN 301 549 darüber hinaus Hardware, Telekommunikation und weitere IKT33-Komponenten abdeckt.


	EN 301 549 enthält Kapitel, die WCAG gar nicht adressiert; z.B. Zwei-Wege-Sprachkommunikation.


	Die Prüfung einer Website nach WCAG 2.2 der Stufen A und AA umfasst etwa 60 Prüfschritte. Eine Prüfung nach EN 301 549 ist deutlich umfangreicher und umfasst etwa 97 Prüfschritte (inkl. der WCAG-Prüfung). Außerdem verlangt die EN 301 549 Dokumentation und Nachweise der Barrierefreiheit.







12 Mehr Infos: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/bgg/bggnode.html


13 Blinde Nutzende verwenden einen Screenreader (Bildschirmleseprogramm), der eine solche Textalternative vorlesen könnte.


14 Quelle: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health


15 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/_inhalt.html


16 In diesem Leitfaden behandeln wir nur die Formen von Beeinträchtigung, deren Anforderungen hauptsächlich in den Kriterien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) abgebildet werden. Das sind Seh- und Hörbeeinträchtigung, motorische Beeinträchtigung, kognitive Beeinträchtigung und Photosensibilität.


17 Der Begriff barrierearme Website wäre daher eigentlich treffender. Wir verwenden in diesem Leitfaden aber den geläufigeren Begriff barrierefrei.


18 Das World Wide Web Consortium (W3C) ist eine internationale Organisation, die Standards für das World Wide Web entwickelt. Bekannte Standards sind unter anderem HTML, CSS und WCAG.


19 Quelle: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/wcag/wcagnode.html


20 Ein Screenreader wird von blinden Menschen benutzt, um sich Inhalte einer Webseite vorlesen zu lassen.


21 Eine Komponenten-Bibliothek ist eine Sammlung wiederverwendbarer Website-Komponenten wie Buttons, Formulare, Navigationsleisten oder Dialoge, die nach einheitlichen Gestaltungs- und Entwicklungsregeln erstellt wurden.


22 Mehr Infos: https://wave.webaim.org/


23 Mehr Infos: https://accessibilityinsights.io/


24 Mehr Infos (PDF-Dokument): https://pdfa.org/wp-content/uploads/2016/08/MatterhornProtokoll_1-02-2016-06-29.pdf


25 Mehr Infos: https://pac.pdf-accessibility.org/en


26 Usability bezeichnet die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts, Systems oder einer Dienstleistung und beschreibt, wie effektiv, effizient und zufriedenstellend Nutzende ihre Ziele damit erreichen können.


27 Quelle: https://blog.google/intl/de-de/unternehmen/engagement/barrierefreiheit-gastbeitrag-aktion-mensch/


28 In diesem Leitfaden behandeln wir die Version 2.2, da diese in absehbarer Zeit die Version 2.1 ablösen wird.


29 Die WCAG-Versionen 2.0, 2.1 und 2.2 sind abwärtskompatibel. Das bedeutet, die Version 2.2 enthält alle Kriterien der Versionen 2.0 und 2.1; abgesehen vom Kriterium 4.1.1, das als veraltet gilt.


30 Quelle: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/wcag/wcagnode.html


31 Mehr Infos: https://www.w3.org/TR/WCAG22/


32 Mehr Infos: https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/en301549/en301549-node.html


33 IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie.










3. Nutzergruppen


Dieses Kapitel bildet den Kern des Leitfadens. Es geht darum, die einzelnen WCAG-Kriterien über die Anforderungen der Nutzergruppen zu verstehen. Dazu schauen wir uns für jede Nutzergruppe zuerst ein kurzes Nutzungsprofil an, leiten daraus die Anforderungen ab und gehen dann jede Anforderung mit den passenden WCAG-Kriterien einzeln durch. Zu jedem Kriterium findest du eine Erklärung, praktische Tipps und Kontrollfragen.




3.1 Sehbeeinträchtigung




3.1.1 Nutzungsprofil Blindheit


Nina arbeitet als Coachin. Da sie blind ist, konzentriert sie sich in Sitzungen mit ihren Klienten auf die auditiven Eindrücke. Zum Beispiel kann sie die emotionalen Zustände durch die Stimme, Atem, Pausen und Wortwahl präzise wahrnehmen. Sie arbeitet mit digitalen Hilfsmitteln wie Screenreader und Sprachsteuerung, um ihre Eindrücke zu dokumentieren und mit Webanwendungen zu interagieren.


Typische Hilfsmittel: Websites nutzt Nina mit einem Screenreader, der die Inhalte in einer hohen Geschwindigkeit vorliest. Dabei liest der Screenreader nicht nur den reinen Textinhalt eines Website-Elements vor, sondern auch weitere wichtige Informationen, wie die Rolle und den Zustand eines Elements.34 Den Screenreader bedient Nina mit der Tastatur. Für die schnelle Navigation auf einer Seite lässt sie sich oft eine Liste der Überschriften oder Links vorlesen.


Frustrationspunkte auf einer Website: Eine Website, die keine klar definierte Überschriften-Struktur oder Tab-Reihenfolge35 hat, erschwert Nina die Navigation oder macht sie sogar unmöglich. Durch fehlende Textalternativen bei relevanten visuellen Inhalten (z.B. Bilder) entgehen Nina wichtige Informationen. Formular-Elemente, die nicht korrekt beschriftet sind, machen es Nina sehr schwer zu wissen, welche Informationen abgefragt werden. Auch Tastaturfallen36 sind für sie äußerst frustrierend. Ein inkonsistentes Design und zu komplexe Navigation kann Nina das Bewegen durch eine Website ebenfalls erschweren. Dabei kann Nina Funktionen, die per Tastatur nicht erreichbar sind, auch nicht auslösen. Generell kann Nina Elemente auf einer Website nicht nutzen oder verstehen, wenn der Screenreader nicht richtig verarbeiten kann oder schlicht Informationen fehlen, die für das Verständnis eines Elements wichtig sind. Dazu gehören auch Überschriften und Linktexte, die nicht aussagekräftig sind oder nur visuell verständlich sind; z.B. mehr erfahren, hier klicken oder klicke auf den grünen Button unten rechts.


Anforderungen an eine Website: Da Nina visuelle Medien wie Bilder oder Grafiken nicht sehen kann, sind Textalternativen wichtig, die der Screenreader vorlesen kann. Rein dekorativ eingesetzte visuelle Medien sollten hingegen so gekennzeichnet sein, dass der Screenreader sie ignorieren kann (Textalternativen). Für Nina ist es auch wichtig, dass Informationen nicht nur rein visuell vermittelt werden; z.B. nur durch eine Hervorhebung oder Farbmarkierung. Generell sollten daher wichtige Information immer mindestens mit zwei Sinnen wahrnehmbar sein; zum Beispiel sollte zu einem Warnton auch eine textbasierte Warnmeldung angezeigt werden (Zwei-Sinne-Prinzip). Da ein Screenreader mit der Tastatur verwendet wird, ist Nina darauf angewiesen, dass eine Website ohne Probleme mit der Tastatur bedienbar ist (Tastaturbedienbarkeit; siehe Kapitel 3.3.1.1). Für eine einfache Bedienbarkeit der Website ist eine klare Struktur und Navigation erforderlich, die auf einem logischen Aufbau des Codes basiert (Struktur und Navigation). Auch ist es wichtig, möglichst semantisches HTML37 zu verwenden, damit Nina alle wichtigen Informationen bekommt, um die Website-Elemente verstehen zu können; zum Beispiel kann sie eine Überschrift nur erfassen, wenn dieses Element als Überschrift in HTML ausgezeichnet ist. Das gilt insbesondere für alle interaktiven Elemente, bei denen der Name, die Rolle und der Zustand vermittelt werden müssen. Wenn dazu HTML nicht ausreicht, sollte ARIA38 ergänzend eingesetzt werden (Semantische Informationen). Auch braucht Nina ein sofortiges Feedback, wenn sie eine Aktion ausgelöst hat. Stille nach einer Aktion sollte immer vermieden werden; z.B. wenn Nina ein Formular erfolgreich abgesendet hat, oder ein Eingabefehler auftritt (Sofortiges Feedback). Bei Videos mit Audioinhalten ist eine Audiobeschreibung notwendig, wenn nicht alle relevanten Informationen über den Ton vermittelt werden (Audiobeschreibung). Außerdem sollte die Hauptsprache der Seite global richtig eingestellt und fremdsprachige Textabschnitte entsprechend markiert sein, damit der Screenreader diese richtig betonen kann (Richtige Betonung). Auf mobilen Geräten sollten alle Funktionen auch mit einem Klick möglich sein, da der Screenreader über Gesten wie das Wischen gesteuert wird (Touch und Klickziele; siehe Kapitel 3.3.1.6).




3.1.1.1 Textalternativen


Ein elektronischer Text ist die barrierefreiste Form eines Webinhaltes, da dieser durch assistierende Technik einfach verarbeitet und in andere Formen umgewandelt werden kann. Daher müssen alle relevanten Nicht-Text-Inhalte eine Textalternative haben, damit auch Screenreader-Nutzende wie Nina diese Informationen erfassen können. Nicht-Text-Inhalte sind zum Beispiel visuelle Elemente wie Bilder oder Grafiken. Dabei muss die Textalternative nicht sichtbar sein; zum Beispiel wird die Textalternative für ein Bild mit einem Alt-Attribut39 nur im Code gesetzt. Dieser Text wird vom Screenreader erkannt und vorgelesen. Relevant ist ein Element, wenn es wichtig ist, damit Nina den Inhalt der Seite verstehen oder eine Funktion auslösen kann (z.B. ein verlinktes Bild). Nicht relevant sind Elemente, die rein dekorativ eingesetzt werden. Solche dekorativen Elemente müssen so gekennzeichnet werden, dass der Screenreader sie ignorieren kann. Eine Textalternative sollte dabei das Element für Nina so kurz und klar beschreiben. Entscheidend bei dieser Beschreibung ist der Kontext; also welche Information mit dem Element vermittelt werden soll und nicht zwangsläufig, was z.B. auf einem Bild zu sehen ist. Auch Elemente wie Eingabefelder in Formularen brauchen eine informative Beschriftung (Label40), damit Nina weiß, was in das Feld eingetragen werden soll. Bei komplexeren Abbildungen, die eine längere Beschreibung erfordern, solltest du auf eine separate Textalternative verweisen, die bei Bedarf auf einer eigenen Seite angeboten werden kann. Entscheidend ist dabei, dass diese längere Textalternative für Nina auch einfach zu finden ist und daher nah am Element sein sollte (oder der Link zu dieser Textalternative). Auch eingebundene Medien (z.B. ein Youtube-Video als iFrame41) sind Nicht-Text-Elemente und sollten daher zumindest über den Titel oder eine kurze Beschreibung für Nina identifizierbar sein. Und für CAPTCHA42-Abfragen sollte ein erklärende Textalternative und immer eine barrierefreie Alternative angeboten werden.


WCAG 1.1.1 Nicht-Text-Inhalt: Alle Inhalte, die nicht aus Text bestehen, sollten eine verständliche Textalternative bekommen. Relevante Bilder, Grafiken oder Videos brauchen daher eine klare und präzise Beschreibung, während rein dekorative Elemente so markiert werden, dass Screenreader sie ignorieren können; z.B. durch ein leeres Alt-Attribut oder durch Einbindung als CSS-Hintergrund. Wenn ein Nicht-Text-Element eine Funktion hat und als interaktives Bedienelement eingesetzt wird (z.B. Lupen-Icon, um eine Suche zu starten), muss die Textalternative die Funktion präzise erklären; zum Beispiel durch eine aussagekräftige Beschriftung, ein Alt-Attribut oder arialabel43. Bei Grafiken wie Icons, die redundant sind (also ein Text erklärt die Bedeutung bereits) und über SVG44 eingebunden sind, muss zusätzlich das Attribut aria-hidden45 gesetzt werden, weil sie sonst als Bild vorgelesen werden. Bei komplexeren Nicht-Text-Inhalten sollte es eine separate Textalternative geben (bei Bedarf auf einer eigenen Seite). Auch Eingabefelder müssen eine Beschriftung (Label) haben, mit dem der Zweck des Feldes klar wird. Eingebundene Medien oder iFrames brauchen einen Titel oder Beschreibungen, damit sie identifiziert werden können. Für eine CAPTCHA-Abfrage sollte eine erklärende Textalternative und immer eine barrierefreie Abfrage-Alternative angeboten werden. Im Erklärungstext sollte dabei auf die barrierefreie Alternative verwiesen werden. So sollte es für ein Bild-CAPTCHA als Alternative ein Audio- oder Text-CAPTCHA geben und für ein Audio-CAPTCHA entsprechend ein Bild- oder Text-CAPTCHA.46


Praktische Tipps:




	Um ein Element als dekorativ zu kennzeichnen, solltest du ein leeres Alt-Attribut setzen oder das Element als CSS-Hintergrund47 einbinden. In beiden Fällen würde der Screenreader das Element ignorieren. In Zweifelsfällen solltest du lieber eine Textalternative anbieten.


	Formuliere eine Textalternative möglichst präzise. Der Text sollte nur die relevanten Informationen enthalten, die auch sehende Benutzer über ein Element wie ein Bild erhalten. Entscheidend ist dabei der Kontext. Als Faustregel gilt, dass der Text so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein sollte (z.B. etwa 100 Zeichen bei einem Alt-Attribut).48 Da der Screenreader in der Regel bereits im Code erkennt, dass es sich um ein bestimmtes Element wie ein Bild handelt, sollte diese Information nicht im Beschreibungstext nochmal stehen (also nicht: „Das Bild zeigt...“).


	Bei Text in Bildern ist entscheidend, ob dieser Text relevante Informationen enthält oder nur dekorativ ist. Im ersten Fall sollte der Text möglichst nicht als Textbild angeboten werden, da er so vom Screenreader oder bei Vergrößerung des Bildelements nicht oder nur schwer verarbeitet werden kann. Textbilder wie Logos gelten als Ausnahme (brauchen aber einen entsprechenden Alt-Text, wenn sie verlinkt sind).


	Wenn es möglich ist, verzichte auf CAPTCHA-Abfragen.49





Kontrollfragen: Haben alle Nicht-Text-Elemente (z.B. Bilder, Grafiken), die relevante Informationen vermitteln oder eine Funktion auslösen, eine Textalternative, die präzise den Inhalt beschreibt (Kontext entscheidend)? Sind alle dekorativen Nicht-Text-Elemente als solches gekennzeichnet? Haben alle Eingabefelder eine informative Beschriftung (Label)? Haben eingebundene Medien einen beschreibenden Text oder Titel und gibt es für CAPTCHA-Abfragen eine barrierefreie Alternative?





3.1.1.2 Zwei-Sinne-Prinzip


Das Zwei-Sinne-Prinzip besagt, dass relevante Inhalte immer mindestens mit zwei Sinnen wahrnehmbar sein sollten (z.B. Hören und Sehen). Vermeide also, Inhalte zu erstellen, die nur mit einer sensorischen Eigenschaft wahrgenommen werden können; also zum Beispiel nur visuell durch eine farbliche Markierung oder durch die Beschreibung der räumlichen Lage („Klicken Sie auf den grünen Button“ oder „Klicken Sie auf den Button unten links“). Mit solchen Informationen kann Nina nichts anfangen, weil sie die Website nicht über das Design bzw. Layout erfasst; also nicht über die Anordnung und Gestaltung der Elemente. Diese Anforderung gilt entsprechend auch für akustische Signale; zum Beispiel ein Warnton bei einem Fehler oder ein Hinweiston beim Absenden eines Formulars. In diesem Fall sollte auch eine Textmeldung angezeigt werden.


WCAG 1.3.3 (A) Sensorische Eigenschaften: Inhaltselemente wie Anweisungen dürfen nicht nur auf Merkmalen wie Form, Farbe, Größe, Position oder Ton basieren. Auch Fehlermeldungen in Formularen wie „die fehlerhaften Eingaben sind mit rot markiert“ reichen nicht aus. Stattdessen müssen Beschreibungen verwendet werden, die auch für Screenreader-Nutzende verständlich sind; zum Beispiel „Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein“ oder „drücke auf den Button mit dem Text Kontakt aufnehmen“. Bei Bedarf müssen zusätzliche Informationen ergänzt werden. Auch akustische Meldungen wie ein Warnton sollten als Text angezeigt werden.50
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